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	Geschäftsbereich Berufsbildung


Anlagenmechaniker/-in

Hinweise für den Betrieblichen Auftrag

Zur Antragstellung müssen eingereicht werden:

Genehmigung des Betrieblichen Auftrages , Entscheidungshilfe sowie eine Zeichnung.
Der Prüfungsausschuss überprüft den Antrag auf seine Angemessenheit und Durchführbarkeit und teilt dem Antragsteller mit, ob der Betriebliche Auftrag wie beantragt, ggf. mit Veränderungen genehmigt oder abgelehnt wird.

Nach der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss muss eine detaillierte Zeitplanung mit Beginn und Ende der Arbeiten eingereicht werden. Erst dann kann mit dem Betrieblichen Auftrag begonnen werden. Der Prüfling hat insgesamt 18 Arbeitsstunden Zeit, den Betrieblichen Auftrag durchzuführen. Es ist nicht zwingend, dass der Auftrag in einem Zug erledigt wird.

Die praxisbezogenen betrieblichen Unterlagen, einschließlich einer kurzen inhaltlichen Beschreibung des Betrieblichen Auftrages (max. 10 Seiten), müssen bis 2 Tage nach dem Durchführungszeitraum in vierfacher Ausführung (bitte nur Hefter, keine Ordner und Klarsichthüllen verwenden) bei der Handelskammer Hamburg vorliegen.
Die Beschreibung des Betrieblichen Auftrages sollte folgendermaßen aufgebaut sein:

· Deckblatt mit folgenden Informationen
· Titel des Betrieblichen Auftrages, Berufsbezeichnung mit Einsatzgebiet, Name und Anschrift des Prüfungsteilnehmers, Name und Anschrift des Betriebes, Name und Telefonnummer des betrieblichen Betreuers, Datum und Unterschrift des Prüfungsteilnehmers und des Betreuers

· Kopie des von dem Prüfungsausschuss bestätigten Betrieblichen Auftrages
· Inhaltsverzeichnis

· Beschreibung des Betrieblichen Auftrages

Die Beschreibung soll die wirtschaftlichen, technischen, organisatorischen und zeitlichen Vorgaben, sowie die Arbeitsabläufe, Teilaufgaben, Arbeitszeiten, angestrebter Zielzustand und das erreichte Ergebnis enthalten. 

· Mögliche Anlagen zum Betrieblichen Auftrag

· Technische Unterlagen, Firmenunterlagen

· Stückliste, Materialscheine oder andere Dispositionsunterlagen

· Abkürzungsverzeichnis

· Foto der Anlage/ Zeichnung des Werkstückes

· Abnahme-, Mess- und Prüfprotokolle

· Zeitplanung

Auflistung der geplanten und die der benötigten Zeit in Stunden.

· Ehrenwörtliche Erklärung zum Betrieblichen Auftrag

Nicht selbsterstellte Unterlagen müssen gekennzeichnet werden (Quellenangabe)
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	Geschäftsbereich Berufsbildung


Anlagenmechaniker/-in

Merkblatt zum betrieblichen Auftrag

Für die Abschlussprüfung Teil 2 bietet der Gesetzgeber zwei Varianten für den Prüfungsbereich Arbeitsauftrag an. In der Verordnung über die Berufsausbildung Anlagenmechaniker/-in heißt es in § 10 (3), (4), (5) über die Abschlussprüfung:

(3) Der Prüfling soll im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag zeigen, dass er

1. Art und Umfang von Aufträgen klären, spezifische Leistungen feststellen, Besonderheiten und Termine mit Kunden absprechen, Informationen für die Auftragsabwicklung beschaffen,

2. Informationen für die Auftragsabwicklung auswerten und nutzen, technische Entwicklungen berücksichtigen, sicherheitsrelevante Vorgaben beachten, Auftragsabwicklungen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte planen sowie mit vor- und nachgelagerten Bereichen abstimmen, Planungsunterlagen erstellen,

3. Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Terminvorgaben durchführen, betriebliche Qualitätssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbereich anwenden, Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch suchen, beseitigen und dokumentieren, Teilaufträge veranlassen,

4. Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln feststellen, Prüfpläne und betriebliche Prüfvorschriften anwenden, Ergebnisse prüfen und dokumentieren, Auftragsabläufe, Leistungen und Verbrauch dokumentieren, technische Systeme oder Produkte an Kunden übergeben und erläutern, Abnahmeprotokolle erstellen
5. im Einsatzgebiet Schweißtechnik drei schweißtechnische Prüfstücke mit zwei verschiedenen Werkstoffen und zwei Schweißverfahren ausführen oder in den übrigen Einsatzgebieten Fügetechniken anwenden
kann. Zum Nachweis kommen insbesondere Herstellen, Ändern oder Instandhalten von Anlagen oder Anlagenteilen in Betracht.

(4) Der Prüfling soll zum Nachweis der Anforderungen im Prüfungsbereich Arbeitsauftrag

1. in 18 Stunden einen betrieblichen Auftrag (Variante 1) durchführen und mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein Fachgespräch von höchstens 30 Minuten führen; das Fachgespräch wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen des bearbeiteten betrieblichen Auftrages geführt; unter Berücksichtigung der praxisbezogenen Unterlagen sollen durch das Fachgespräch die prozessrelevanten Qualifikationen im Bezug zur Auftragsdurchführung bewertet werden; dem Prüfungsausschuss ist vor der Durchführung des Auftrages die Aufgabenstellung einschließlich eines geplanten Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen, oder

2. in 14 Stunden eine praktische Arbeitsaufgabe (Variante 2) vorbereiten, durchführen, nachbereiten und mit aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein begleitendes Fachgespräch von höchstens 20 Minuten führen; die Durchführung der Arbeitsaufgabe beträgt sechs Stunden; durch Beobachtungen der Durchführung, die aufgabenspezifischen Unterlagen und das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten Qualifikationen im Bezug zur Durchführung der Arbeitsaufgabe bewertet werden.
(5) Der Ausbildungsbetrieb wählt die Prüfungsvariante nach Absatz 4 aus und teilt sie dem Prüfling und der zuständigen Stelle mit der Anmeldung zur Prüfung mit.


